
 

 
 

 
Liefer- und Zahlungsbedingungen 

 
Grundlagen des Vertrages sind unter Ausschluss etwaiger Bedingungen des Bestellers die 
jeweils gültigen "Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der 
Elektroindustrie". Ergänzend gelten folgenden Regelungen. 
 

I. Vertragsabschluss 
 
1. Unsere Angebote sind freibleibend. 

2. Bestellungen gelten nur als angenommen, wenn sie von uns schriftlich bestätigt sind. 
Unsere Auftragsbestätigung ist für Vertragsinhalt und Lieferumfang maßgebend. 

3. Der Vertrag steht unter dem Vorbehalt der rechtzeitigen und richtigen Selbstbelieferung. 
Dies gilt nicht, wenn wir die Nicht- oder Falschbelieferung zu vertreten, insbesondere kein 
konkludentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben. Wir werden den Kunden 
unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit der Ware informieren und erbrachte 
Gegenleistungen unverzüglich rückerstatten. 

 
II. Preise 

 
1. Unsere Preise gelten ab Werk entsprechend den Angaben in den jeweils gültigen Preis-

listen. Kosten für Verpackung und Versand werden zusätzlich in Rechnung gestellt. 

2. Unsere Angebotspreise gelten nur in Verbindung mit den angebotenen Liefermengen. 

3. Bei Aufträgen mit einem Nettowarenwert bis 80,- EURO berechnen wir eine 
Bearbeitungsgebühr von 20,- EURO. 

 
III. Sachmängel 

 
1. Gegenstand der Leistungspflicht sind die Geräte in der jeweils neuesten technischen 

Ausführung. Zur Ersatzlieferung von Geräten, die sich nicht mehr in der Produktion 
befinden, sind wir nicht verpflichtet. 

2. Angaben über technische Spezifikationen gelten nicht als Garantie. 

3. Die vertragsgegenständlichen Produkte sind standardisierte Produkte, die nicht 
sämtlichen, zum Teil sehr unterschiedlichen Einsatzbedingungen Rechnung tragen 
können. Es obliegt dem Käufer, sicherzustellen, dass die bestellten und von Euchner 
gelieferten Produkte den Anforderungen des Käufers und den konkreten 
Einsatzbedingungen entsprechen. Eine diesbezügliche Prüf- bzw. Warnpflicht von 
Euchner ist ausgeschlossen. 

4. Wir liefern die Geräte in der jeweils neuesten technischen Ausführung. Die Geräte 
entsprechen dem Stand der Technik und den von uns angegebenen Spezifikationen; 



sonstigen Eigenschaften entsprechen sie nur bei ausdrücklicher schriftlicher 
Vereinbarung.  

  

5. Zur Ersatzlieferung von Geräten, die sich nicht mehr in der Produktion befinden, sind wir 
nicht verpflichtet. 

6. Mängelansprüche kann der Besteller nicht abtreten. 
 
 

IV. Erfüllungsort und Gefahrübergang 
 
Erfüllungsort und Gefahrübergang für alle Verpflichtungen aus dem Lieferverhältnis ist 
Leinfelden-Echterdingen. 
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